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RS OGH 1985/1/8 11Os185/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1985

Norm

StGB §31

StGB §38

Rechtssatz

Hat der Angeklagte die im früheren Verfahren verhängte Freiheitsstrafe durch Anrechnung der Vorhaft bereits zur

Gänze verbüßt, so kann der auf diesen Strafvollzug entfallende Teil der Vorhaft nicht nochmals gemäß dem § 38 Abs 1

Z 2 StGB angerechnet werden.
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